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ERKLAERUNG DER AUF DER TAGSATZUNG IN LUZERN VERSAMMELTEN GESAND¬
TEN DER [VII ] KATH. ORTE GEGENUEBERNUNTIUS ALESSAN¬
DRO SCAPPI WEGEN DOMHERR [HEINRICH ] THELER, PFARRER
VON SITTEN 1

Nuntius Alessandro Scappi , der Bischof von Piacenza , habe diese
2

Tagsatzung der [VII ] kath . Orte nach Luzern einberufen lassen,
um den zwischen dem Bischof von Sitten , Hildebrand II . Jost,

Graf und Präfekt des Wallis , einerseits und Landeshauptmann und

Landrat der 7 Zenden des Wallis anderseits ausgebrochenen Streit

gütlich beizulegen.

Den Besuch dieser Tagsatzung habe der Nuntius wärmstens empfohlen , damit
sie sich über diesen Streitfall , der bekannterweise von beiden

Parteien als auch den [kath . ] Orten insgesamt dem Papst [Urban

VIII . ] zur Beurteilung übergeben worden sei , orientieren könnten.

Nun aber weigere sich der Nuntius die diesbezügliche Resolution

des Papstes bekanntzugeben ; als Grund gebe er an , dass der Land¬
rat des Wallis Domherr [ Heinrich ] Theiler [=Theler ] , den Pfarrer

von Sitten , inzwischen "Jnn verhafftt unnd gefangensohafftt genommen"
habe . Unter diesen Umständen aber sei es ihm , dem Nuntius , voll¬

kommen unmöglich , die päpstliche Resolution zu eröffnen ; zuvor

müsse ihm genannter Domherr auf seine , des Nuntius , Kosten zuge¬

führt werden . Dabei verspreche Scappi , die Vergehen und Fehler

Thelers "Jnn thrüwen ahnzuhören" .und , falls dieser für schuldig be¬

funden werde , ihn zu "degradieren"  und alsdann der weltlichen Ge-



richtsbarkeit zu übergeben.
Aus diesem Grunde hätten sie , die Tagsatzungsgesandten der kath.
Orte , die Abgesandten des Wallis gebeten , sich - damit man un¬
verzüglich zum "haupttgeschefft"  übergehen könne - hierin dem Nun¬
tius zu fügen . Diese aber hätten sich entschuldigt , ihre Instruk¬
tionen liessen ihnen dies nicht zu ; doch seien sie gewillt , das
Begehren ihren Obern [Landeshauptmann und Landrat ] anheimzustel¬
len . Dessen ungeachtet - so hätten die Walliser Gesandten be¬
teuert - dürften sie , die kath . Orte , versichert sein , dass dem
Wallis an der Freundschaft mit ihnen mehr gelegen sei als an
der "einer .solchen person [gemeint Theler ] ".
"derohalben unnd . . . darmitt diss wichtig gschefftt Zu einem glückselige ?i

usgang gerathe 3 so haben wier annstatt unnd [ im ] namen unserer h . unnd Ob.

hyemitt Jr f . Gnaden wolermeltten herm Nuntio versprochen . . . das Jr f.

Gnaden solcher Priester lutt Jres begerens uff Jren kosten von datto dass

verreisens der herren Ehereng sandten der landschafftt wallis us diser Statt

lutzem Jnn Monattsfrist sol übergeben unnd Zugstelltt werden . Amen . "

1 ) vgl . BWG 73 1934 „ 344 2) vgl . EA V 23 5 34 - 53 7

Kopie des Tagsatzungsgesandten Konrad III . Zurlauben
AH 33 , 50- 51 - Blatt 51V leer
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